
Landkreis Wittmund 
Der Landrat
Sozial- und Jugendamt
50/1

Vorlagen-Nr.
0087/2014

   

BESCHLUSSVORLAGE

öffentlich

  Beratungsfolge Sitzungstermin TOP

Haushaltsausschuss 26.11.2014

Kreisausschuss 27.11.2014

Kreistag 11.12.2014

Betreff:

Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund und den Gemeinden des Landkreises 
Wittmund über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe

Sachverhalt:

In der Beschlussvorlage Nr. 56/2014 wurde der Sachverhalt ausführlich beschrieben und ein 
zwischen den Verwaltungen des Landkreises und der Gemeinden abgestimmtes Eckpunktepa-
pier für eine Anpassung der Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentli-
chen Jugendhilfe ab dem 01.01.2015 vorgestellt. Der Kreisausschuss stimmte in seiner Sitzung
am 17.07.2014 dem Eckpunktepapier zu.

In der Folgezeit wurden die Formulierungen in dem Eckpunktepapier hinsichtlich der Geltungs-
dauer der neuen Vereinbarung und der weiteren Vorgehensweise in Absprache mit den Ge-
meinden noch modifiziert. Die Geltungsdauer der neuen Vereinbarung soll auf zwei Jahre 
(2015 und 2016) begrenzt werden; hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise wurde vereinbart, 
bis Mitte 2015 zwischen dem Landkreis und den Gemeinden einheitliche Datengrundlagen  
über die Kostenstruktur der Kindertagesstätten zu ermitteln und im Anschluss daran unter Be-
teiligung der politischen Gremien die Beteiligungsquoten festzulegen, die dann ab dem 
01.01.2017 gelten sollen. Das überarbeitete Eckpunktepapier ist dieser Vorlage als Anlage 1 
beigefügt.

Auf der Grundlage des Eckpunktepapiers wurde der als Anlage 2 beigefügte Entwurf einer 
neuen Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund und den Gemeinden des Landkreises 
Wittmund über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe erarbeitet und in 
der Konferenz der Bürgermeister am 13.10.2014 mit den Gemeinden abgestimmt. Es wird ge-
beten, dem Vereinbarungsentwurf zuzustimmen.

Finanzierung:

1. Gesamtkosten 2. jährliche Folgekosten 3. objektbezogene Einnahmen

keine keine keine

€ Mehrkosten ab 
2015 ca. 450.000 €

€
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Haushaltsmittel
Produktkonto:  Noch zur Verfügung: €

 stehen nicht zur Verfügung

Beschlussvorschlag: 

Der als Anlage beigefügten Neufassung einer Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund
und den Gemeinden des Landkreises Wittmund über die Wahrnehmung von Aufgaben der öf-
fentlichen Jugendhilfe wird zugestimmt.

 
 
Wittmund, den  21.10.2014 Abstimmungsergebnis:

Fraktion Ja: Nein: Enth.:
Fachausschuss Ja: Nein: Enth.:
Kreisausschuss Ja: Nein: Enth.:

gez. Herr Uwe Cassens Kreistag Ja: Nein: Enth.:
  

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1: Eckpunktepapier Anlage 2: Entwurf Vereinbarung ab 2015
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